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Landkreis Diepholz 
 

Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 30.10.2007 

- Az.: 66.85 12/10.6 - 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Nien-
burg, Oldenburger Straße 2, 31582 Nienburg/Weser, beabsichtigt, die Bundesstraße 61 südlich von 
Bassum im Bereich der DB-Strecke Bünde - Bassum auszubauen. 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2 350) hat ergeben, dass für das Vorhaben keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A. 
Fröhling 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
Az: 66.31.01-111, Vorgangs-Nr. 1528 

 
Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, hat die nach  
§ 10 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) erforderliche Erlaubnis für die Entnahme von Grund-
wasser zum Zweck der Feldberegnung des Sportplatzes Asendorf in der Gemarkung Asendorf, Flur 5, 
Flurstück 34/15, beantragt. Die beantragte Entnahmemenge beträgt 18 cbm/h bzw. 4.200 cbm/a. 
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gemäß § 3 in Verbindung mit Ziffer 5 der Anlage 1 NUVPG durch 
eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 
 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 NUVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage: 
Kothe 
 
 
Stadt Bassum 
 

1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bassum 
 
Aufgrund der §§ 6 und 7 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), hat der Rat der Stadt Bassum in seiner Sitzung am 16.10.2007 
folgende 1. Änderung der Hauptsatzung beschlossen : 

 
Artikel I 

 
§ 7 wird um folgenden Abs. 2 ergänzt: 

 
(2) Außer der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die allgemeine Vertreterin oder der 

allgemeine Vertreter als Erste Stadträtin oder Erster Stadtrat in das Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen. Sie oder er gehört dem Verwaltungsausschuss mit beratender Stimme an. 
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Artikel II 
 

 
Die 1. Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 
 
Bassum, den 16.10.2007 
Der Bürgermeister 
Bäker 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bassum 
für das Haushaltsjahr 2007 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Nieders. Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Bassum in seiner Sitzung am 16.10. 2007 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
2007 beschlossen: 
 
   § 1   
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird   
      
1.    im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1   der ordentlichen Erträge auf          15.573.900,00 €  
1.2   der ordentlichen Aufwendungen auf          15.573.900,00 €  
1.3   der außerordentlichen Erträge                             -   €  
1.4   der außerordentlichen Aufwendungen auf                           -   €  
      
2.    im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
2.1   der Einzahlungen auf           15.772.200,00 €  
2.2   der Auszahlungen 
auf           17.121.600,00 €  
      
festgesetzt.      
      
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen    
2.1.1   auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        14.241.100,00 €  
2.2.1   auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        14.305.500,00 €  
      
2.1.2   auf Einzahlungen für Investitionen            1.531.100,00 €  
2.2.2   auf Auszahlungen für Investitionen           2.494.800,00 €  
      
2.1.3   auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit              200.400,00 €  
2.2.3   auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit              521.700,00 €  
      
   § 2   
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
      
   § 3   
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 200.000,00 € um  
1.508.100 €  erhöht und  auf insgesam 1.708.100 € festgesetzt  
      
   § 4   
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2007 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € 
festgesetzt.      
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   § 5   
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie 
folgt  
festgesetzt:      
 Grundsteuer A 320%   
 Grundsteuer B 320%   
 Gewerbesteuer 320%   
      
     
      
 
Bassum, 16.10.2007 
gez. Bäker 
Bürgermeister 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit bekanntgemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 86 Abs. 2 NGO an 7 Tagen vom Tage nach der 
Bekanntmachung an im Rathaus , Bürgerservice, Alte Poststr. 10, 27211 Bassum, während der 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
Bassum, 25.10.2007 
Der Bürgermeister 
Bäker 
 
 
Stadt Sulingen 
 

Bauleitplanung der Stadt Sulingen 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes `80 der Stadt Sulingen 

„Gewerbliche Bauflächen Sulinger Bruch“ 
 
Die mit Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Sulingen vom 31.05.2007 gefasste 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes `80 der Stadt Sulingen „Gewerbliche Bauflächen Sulinger 
Bruch“ nebst Erläuterungsbericht (Begründung) wurde durch den Landkreis Diepholz am 08.11 2007 
(Az. 63 DH 03525/2007/82) gemäß § 6 BauGB) genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich ist in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt: 
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Die 45. Änderung des Flächenutzungsplanes ´80 der Stadt Sulingen „Gewerbliche Bauflächen 
Sulinger Bruch“ nebst Erläuterungsbericht (Begründung) wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 
Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz rechtskräftig. 

 
Diese Flächennutzungsplanänderung liegt nebst Erläuterungsbericht (Begründung) im Rathaus der 
Stadt Sulingen - Planungsamt -, Galtener Str. 12, 27232 Sulingen, öffentlich aus und kann dort wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung der im § 214 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 3 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren 
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Sulingen geltend gemacht werden. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung be-
gründen soll, ist darzulegen. 
 
Sulingen, 13.11.2007 
Der Bürgermeister 
- Knoop - 
 
 
Gemeinde Stuhr 
 
Amtliche Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Groß Mackenstedt 
Bebauungsplan Nr. 23 (38/33)-2 „Gewerbegebiet Steller Straße I“ – 2. Änderung 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 17.10.2007 den o. g. Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 
BauGB beschlossen und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dazu sowie die Örtlichen Bauvor-
schriften gemäß §§ 56, 97 und 98 NBauO. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist aus dem untenstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. 
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Mit der Bekanntmachung wird der o. g. Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-354), eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel im Ab-
wägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes bzw. den Mangel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 23.11.2007 
Cord Bockhop 
Bürgermeister 
 
Gemeinde Wagenfeld 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wagenfeld für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 11.10.2007 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 wird festgesetzt 
 
im Verwaltungshaushaltim Haushaltsjahr 2008 in der Einnahme auf  7.661.900 € 
      in der Ausgabe auf  7.661.900 € 
 
   im Haushaltsjahr 2009 in der Einnahme auf  7.625.500 € 
      in der Ausgabe auf  7.625.500 € 
 
im Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2008 in der Einnahme auf  1.780.800 € 
      in der Ausgabe auf  1.780.800 € 
 
   im Haushaltsjahr 2009 in der Einnahme auf    581.400 € 
      in der Ausgabe auf    581.400 € 
 

§ 2 
 
In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben in  
Anspruch genommen werden dürfen, wird in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 auf 600.000 € fest-
gesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 
a) a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

 (Grundsteuer A)      380 v. H. 
b) b) für Grundstücke 

 (Grundsteuer B)      370 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer        320 v. H. 
 

§ 6 
 
1. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach  

§ 89 Abs. 1 NGO zuzustimmen, werden Ausgaben bis zur Höhe von 3.000,00 € im Einzelfall als 
unerheblich angesehen. 

 
2. Soweit der Gesamtbetrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushal-

tes den Ansatz der Deckungsreserven nicht übersteigt, verzichtet der Rat bei diesen Ausgaben 
auf die nach § 89 Abs. 1 Satz 3 NGO vorgeschriebene Unterrichtung. 

 
Wagenfeld, den 11.10.2007 
gez. Falldorf 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 05.11.2007 – 
Az. FD 30-916-912 – mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 86 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeord-
nung an 7 Werktagen, beginnend mit dem Tage nach dieser Bekanntmachung, während der allge-
meinen Sprechzeiten im Büro der Gemeindeverwaltung Wagenfeld, Pastorenkamp 25, 49419 Wagen-
feld, Zimmer 25, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Wagenfeld, den 07.11.2007 
Falldorf 
Bürgermeister 
 
 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 
78. Flächennutzungsplanänderung, Teilplan E - Schwarme 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 23.10.2007, Az.: 63 DH 02969/2007/82 die 78. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes, Teilplan E - Schwarme mit Begründung gem. § 6 Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der aktuellen Fassung genehmigt. 
 
Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
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Mit dieser Bekanntmachung wird die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilplan E - Schwar-
me mit Begründung gem. § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 
 
Die vorstehende Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 
Bruchhausen-Vilsen, öffentlich aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 
Über den Inhalt kann jedermann Auskunft verlangen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, 
wenn sie gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen geltend gemacht worden ist.  
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 29.10.2007 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Wiesch 
 
 
Samtgemeinde Kirchdorf 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 20.11.2007 (Aktenzeichen 63 DH 03524/2007/82) die ) 
die 75. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. 
 
Die genehmigte Fläche ist dem nachfolgenden Kartenausschnitt zu entnehmen. 
 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 18/2007 vom 03.12.2007 
Seite 10 

Geltungsbereich der 75. Flächennutzungsplanänderung 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die vg. Flächennutzungsplanänderung in Kraft. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 
 
Die 75. Änderung und der Erläuterungsbericht liegen im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, 
Rathausstr. 12, 27245 Kirchdorf in Zimmer 18 aus und können dort während der Sprechzeiten einge-
sehen werden. 
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Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Kirchdorf, 27.11.2007 
Samtgemeinde Kirchdorf 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Kammacher 
 
 
Gemeinde Bahrenborstel 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Bahrenborstel hat in seiner Sitzung am 27.01.2005 den Bebauungsplan Nr. 17 
„Windkraftanlagen“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. § 9 (8) BauGB be-
schlossen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
 

Bebauungsplan Nr. 17 „Windkraftanlagen“ in Bahrenborstel 
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Der Bebauungsplan Nr. 17 „Windkraftanlagen“ wurde erstmals am 01.07.2005 in Kraft gesetzt. Auf-
grund eines Fehlers in der damaligen Bekanntmachung wird ein ergänzendes Verfahren gem. § 214 
Abs. 4 BauGB durchgeführt. Mit dieser Bekanntmachung wird der vg. Bebauungsplan rückwirkend 
zum 01.07.2005 in Kraft gesetzt. Der Bebauungsplan nebst Begründung kann bei der Gemeinde Bah-
renborstel, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf  in Zimmer 20 während der Sprechzeiten eingesehen 
werden. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser erneuten Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Bahrenborstel, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Kirchdorf, 23.10.2007 
Gemeinde Bahrenborstel 
Der Bürgermeister  
Albers 
 
 
Gemeinde Kirchdorf 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Kirchdorf 

für das Haushaltsjahr 2007 
 
Auf Grund der §§ 40 und 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 
28. Oktober 2006 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 472), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes, des Niedersächsi-
schen Verwaltungskostengesetzes und anderer Gesetze vom 07. Dezember 2006 (Niedersächsisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 575) hat der Rat der Gemeinde Kirchdorf in seiner Sitzung am 
11.10.2007 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 
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§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes 
einschließlich der Nachträge erhöht (+) 

um 
vermindert ( - ) 

um gegenüber 
bisher 

nunmehr festgesetzt 
auf 

€ € € € 
1.   im Verwaltungshaushalt 

die Einnahmen  416.400 € -355.900 € 3.077.200 € 3.137.700 € 
  
die Ausgaben  92.800 €   -32.300 € 

 
3.077.200 € 

 
3.137.700 € 

 
2.   im Vermögenshaushalt 

die Einnahmen 176.100 €            0 €    522.400 € 698.500 € 
 
die Ausgaben 534.100 € -358.000 € 

 
   522.400 € 698.500 € 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bis-
herigen Höchstbetrag von 512.000 € um 10.000 € erhöht und damit auf 522.000 € neu festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuerhebesätze werden nicht geändert. 
 
Kirchdorf, den 11.10.2007 
Gemeinde Kirchdorf 
Böckmann 
Bürgermeister 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 19.10.2007 (FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er 
diese Nachtragshaushaltssatzung nicht beanstanden wird. 
 
Gemäß § 86 Abs.2 NGO in Verbindung mit § 1 Abs.1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) i. d. F. vom 14.04.2005 
(Nds. GVBl. S. 107) wird die Nachtragshaushaltssatzung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Nachtragsplan mit seinen Anlagen liegt an sieben Werktagen, beginnend mit dem Werktag nach 
dieser Bekanntmachung in der Samtgemeindeverwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 30.10.2007 
Böckmann 
Bürgermeister 
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Gemeinde Varrel 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Varrel hat in seiner Sitzung am 17.07.2007 den Bebauungsplan Nr. 10 „Alter-
native Energien“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. § 9 (8) BauGB beschlos-
sen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
 

Bebauungsplan Nr. 10 „Alternative Energien“ in Varrel 
 

 

 
 
Der Bebauungsplan Nr. 10 „Alternative Energien“ wurde erstmals am 01.08.2007 in Kraft gesetzt. 
Aufgrund eines Fehlers in der damaligen Bekanntmachung wird ein ergänzendes Verfahren gem. § 
214 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Mit dieser Bekanntmachung wird der vg. Bebauungsplan rückwir-
kend zum 01.08.2007 in Kraft gesetzt. Der Bebauungsplan nebst Begründung kann bei der Gemeinde 
Varrel, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf in Zimmer 20 während der Sprechzeiten eingesehen wer-
den. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr 
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Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser erneuten Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Varrel, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Kirchdorf, 25.10.2007 
Gemeinde Varrel 
Der Bürgermeister  
Stieglitz 
 
 
Samtgemeinde Rehden 
Gemeinde Dickel 
 

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

in der Gemeinde Dickel 
 

Aufgrund der §§ 6, 29, 39 und 40 Abs. 1 Ziff. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in 
der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der Gemeinde Dickel in seiner Sitzung 
am 01.11.2007 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit vom 14.02.2007 beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird der Halbsatz „, mit Ausnahme der in § 2 Genannten, „ ersatzlos gestrichen. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.04.2007 in Kraft. 
 
Dickel, den 01.11.2007 
Gödke 
Bürgermeister 

Bloch 
Gemeindedirektor 

 
Vorstehende Satzung wird hiermit veröffentlicht. 
 
Rehden, den 06.11.2007 
Bloch 
Gemeindedirektor 
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Kirchenkreisamt Syke 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Leeste 
 

Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.- luth. 
Kirchengemeinde Leeste 

in 28844 Weyhe-Leeste, Landkreis Diepholz 
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde am 6. November 2007 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 

 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.  

 
I. Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Friedhofszweck 
 

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Leeste in seiner jewei-
ligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 199/4, 200/13, 200/17, 208/1, 210, 211/2 und 
212/1 Flur 8 und Flurstück 63/1 der Flur 9, Gemarkung Leeste in Größe von insgesamt 54.553 m². 
Eigentümer der Flurstückes ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Leeste.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Weyhe hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beisetzung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Genehmigung des Kirchenvorstandes. 

 
§ 2 

Schließung und Entwidmung 
 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann der Kirchenvorstand im 
Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 

§ 3 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
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(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 
(5) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Gewerbetreibenden sowie mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden.  
 

§ 4 
Amtshandlungen 

 
(1) Bestattungen sind rechtzeitig vorher bei dem Pfarramt der Kirchengemeinde anzumelden. Dabei 
ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) 
gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Das Pfarramt der Kirchengemeinde kann nach Anhörung der Friedhofsverwaltung denjenigen, der 
die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn er verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine 
Wiederholung zu erwarten ist. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich 
gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu unterlassen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze 
oder Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu 
entfernen (z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 

b) Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege 
dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen unbefugt zu betreten, 

c) die Wege mit Fahrräder sowie Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kin-
derwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der Feuerwehr und 
oder Fahrzeuge für Kranken- und Beerdigungstransporte, 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubie-
ten oder Druckschriften zu verteilen, 

e) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen, 

f) Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulegen, 
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g) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 

h) zu lagern oder zu nächtigen, 

i) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 

j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 

k) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von 
Personen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.  
 
(6) Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten. 
 
(7) Totengedenkfeier und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 7 
Gewerbliche Arbeiten 

 
(1) Gewerbetreibende haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 
 
(2) Eine gewerbliche Tätigkeit kann von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt 
werden, wenn der Gewerbetreibende wiederholt gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen ver-
stoßen hat und ihm danach schriftlich mitgeteilt worden ist, dass die weitere gewerbliche Tätigkeit im 
Wiederholungsfall untersagt werden wird. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich. 
 
 (3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen, bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung anderer aus-
geschlossen ist. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und 
Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestel-
len des Friedhofes gereinigt werden. 
 
(4) Gewerbetreibende haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 8 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig anzumel-
den. 
 
(2) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung. 
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§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 9a 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
 (2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physi-
kalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verän-
dern. 
 
(4) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(5) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 

 
§ 10 

Umbettungen und Ausgrabungen 
 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können Leichen oder Aschen in ein anderes 
Grab gleicher Art umgebettet werden. Die Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei denn, 
dass die Anschriften nicht rechtzeitig ermittelt werden können. 
 
(3) Ausnahmsweise kann auch den Angehörigen bei besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf 
Umbettung zustehen. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen 
muss das Einverständnis des Ehegatten, der Kinder und der Eltern durch schriftliche Erklärung nach-
gewiesen werden. Der Antragsteller hat sich schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, 
die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer und baulicher 
Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen etwa entstehen. 
 
(4) Jede Umbettung bedarf der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Bei der Umbettung 
von Leichen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, kann die Genehmigung erst erteilt werden, 
wenn für die Umbettung die schriftliche Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde vorliegt. Um-
bettungen von Leichen oder Aschen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab des gleichen 
Friedhofes sind mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 2 nicht zulässig. 
 
(5) Den Zeitpunkt der Umbettung bestimmt die Friedhofsverwaltung.  
 
(6) Die Grabmale und ihr Zubehör können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen der 
neuen Grababteilung nicht entgegenstehen. 
 
(7) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer 
behördlichen oder richterlichen Anordnung. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 10 a 
Allgemeines 

 
(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines Grabmals, soweit in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und Na-
mensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er die dar-
aus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst zu 
tragen. 
 
(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberichtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet worden sind. 
 

§ 11 
Arten und Größen 

 
(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

a) Reihengrabstätten 
b) Wahlgrabstätten 
c) Urnenreihengrabstätten 
d) Urnenwahlgrabstätten 
e) Rasenreihengrabstätten 
f)  Urnenreihengrabstätten mit gärtnerischer Gestaltung  

 
(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle dürfen zusätzlich bis zu zwei Aschen beigesetzt werden, 
wenn der bereits Beigesetzte der Ehegatte oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war.1 
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(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
von Kindern: 
Länge : 1,50 m; Breite : 0,90 m;  
von Erwachsenen : 
Länge : 2,50 m; Breite : 1,20 m;  
 

b) für Urnen 
Länge : 1,00 m; Breite : 1,00 m. 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die überkommenden Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungs-
plan für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 

 
§ 12 

Reihengrabstätten 
 

(1) Reihengrabstätten werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit verge-
ben. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Eine Verlängerung des Nutzungs-
rechts ist möglich. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Be-
scheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Wenn keine weitere Beisetzung erfolgen soll, kann 
das Nutzungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf 
Antrag um weitere 5 Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei 
einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

1. Ehegatte, 
2. Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über  
    die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
3. Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten 
4. Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter 
5. Eltern  
6. Geschwister 
7. Stiefgeschwister, 
8. die nicht unter die Nr. 1-7 fallenden Erben 
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Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen 
beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung des Nut-
zungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzulassen. 
Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen (z. B. Angehörige des Ehegatten, 
Stiefkinder des Nutzungsberechtigten oder seines Ehegatten, Verlobte) bedarf eines Antrages des 
Nutzungsberechtigten und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte kann zu seinen Lebzeiten sein Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Nr. 1 bis 8 genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche 
Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(5) Der Nutzungsberechtigte soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen seiner bei-
setzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll. Eine schrift-
liche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
 
(6) Hat der Nutzungsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode über-
gehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehörigen in 
der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht dar-
an interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der in 
Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 
 

§ 14 
Urnenreihengrabstätten 

 
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 
Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche vergeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte 
kann nur eine Asche beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten. 
 

§ 15 
Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren 
vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Asche beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Urnenwahlgrabstätten. 
 

§ 15 a  
Rasenreihengrabstätten 

 
(1 ) Rasenreihengrabstätten sind im Rasen eingebettete Grabstellen, die der Reihe nach belegt und 
erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung eines Sarges vergeben werden. In einer 
Rasenreihengrabstätte kann nur ein Sarg beigesetzt werden.  
 
(2) An Rasenreihengrabstätten werden keine Gestaltungsrechte –gleich welcher Art– verliehen. Die 
Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sons-
tige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art ist auf Rasenreihengrabstätten nicht gestat-
tet. Der Vor- und Zuname des Verstorbenen werden von der Friedhofserwaltung an einem zentralen 
Gedenkstein angebracht.  
 
(3) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  
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(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten. 
 

§ 15 b 
Urnenreihengrabstätten mit gärtnerischer Gestaltung  

 
(1) Urnenreihengrabstätten mit gärtnerischer Gestaltung sind eingebettete Grabstellen, die der Reihe 
nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche vergeben 
werden. 
 
(2) An Urnenreihengrabstätten mit gärtnerischer Gestaltung werden keine Gestaltungsrechte – gleich 
welcher Art – verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grab-
kreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art ist auf Urnen-
reihengrabstätten mit gärtnerischer Gestaltung nicht gestattet.  
Der Vor- und Zuname des Verstorbenen werden von der Friedhofsverwaltung an einem zentralen 
Gedenkstein angebracht.  
 
(3) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  
 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasenurnenreihengrabstätten. 
 

§ 16  
Rückgabe von Wahlgrabstätten  

1. Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit , an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung . 

 
2. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebüh-

renerstattung.  
 

§ 17 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 
Lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 

 
V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 

 
§ 17 

Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 
 

(1) Für die Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten verantwort-
lich. Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  

 
(2) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, die nur so gesetzt oder verändert werden dürfen, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere das Ausheben der umliegenden Grabstät-
ten, ausgeschlossen ist. Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist 
wegen der damit verbundenen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nur mit vorheriger Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung erlaubt. Diese Bepflanzungen sind, wenn sie infolge ihres Wachstums oder 
ihrer Größe störend wirken, wieder auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen.  
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
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(3)  Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolglo-
ser schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. 
 
(4) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe u.ä,) sowie die Einbringung von wasserundurchlässi-
gem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beeinträchtigen kön-
nen, sind nicht zulässig. 

 
(5)  Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
dreimonatiger Hinweis auf Grabstätte, dass sich der Nutzungsberechtigte bei der Friedhofsverwaltung 
melden soll. Werden die Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, so kann die Friedhofsverwaltung 
die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten einebnen und begrünen lassen. Grabmale kön-
nen nur gemäß § 21 entfernt werden  
(6) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(7) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen 
 
(9) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
 

§ 18 
Grabgewölbe 

 
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 20 Abs. 3 und 4 entsprechend. 
 

§ 19 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen 

 
(1) Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Friedhofsverwaltung errichtet 
oder verändert werden. Die Genehmigung setzt die Beachtung des § 20 Abs. 1 und 2 voraus. Die 
Genehmigung ist vor Aufstellung oder Änderung bei der Friedhofsverwaltung schriftlich zu beantra-
gen. Dem Antrag ist eine Zeichnung im Maßstab 1:10 beizufügen, aus der im besonderen die Anord-
nung von Schrift und Symbol auf dem Grabmal ersichtlich ist. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, 
wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich einer weiteren Beisetzung lediglich der Na-
me, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in gleicher Ausführung 
wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(2) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem  
 
Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach 
ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befesti-
gung des Grabmals gilt § 20 Abs. 5. 
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(3) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen, insbesondere Einfassungen, 
Wasserbecken, Bänke oder Grableuchten, bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
 

§ 20 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten.  
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein an-
erkannten Regeln des Handwerks zu gründen und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 
 
(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem Zustand zu erhalten. Hierfür ist 
der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat insbesondere für die Standsicherheit zu sorgen und haftet für Schä-
den, die durch eine Verletzung dieser Pflicht entstehen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Nut-
zungsberechtigte zur Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. 
 
(5) Mängel hat der Nutzungsberechtigte unverzüglich beseitigen zu lassen. Geschieht dies nicht, so 
kann die Friedhofsverwaltung die Anlage auf Kosten des Nutzungsberechtigten instandsetzen oder 
beseitigen lassen. Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, erhält der Nutzungsberechtigte vorher 
eine Aufforderung. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, wird die Aufforderung als 
Bekanntmachung veröffentlicht. Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne 
vorherige Aufforderung an den Nutzungsberechtigten das Grabmal umzulegen oder andere geeignete 
Maßnahmen durchzuführen. Der Nutzungsberechtigte erhält danach eine Aufforderung, die Grabstätte 
oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Geschieht dies nicht, so 
kann die Friedhofsverwaltung die notwendigen Arbeiten auf Kosten des Nutzungsberechtigten durch-
führen oder das Grabmal entfernen lassen.  
 

§ 21 
Entfernung von Grabmalen 

 
(1) Grabmale dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte nur mit Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen auf eigene Kosten zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 22 handelt, bedarf die 
Entfernung der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte sei-
ner Verpflichtung nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen 
oder veranlassen. Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu 
leisten. Die Friedhofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger 
Anlagen nicht verpflichtet. Er hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn der bisherige Nut-
zungsberechtigte selbst die Grabstätte abräumt. Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestim-
mung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und 
sonstige Anlagen. 

§ 22 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
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VI. Benutzung der Leichenhalle und der 
Friedhofskapelle/Aussegnungshalle 

 
§ 23 

Leichenhalle/Leichenkammer 
(1) Die Leichenhalle/Leichenkammer dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhal-
le/Leichenkammer von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen 
spätestens am Vorabend vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem ein Verstorbener liegt, der im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei dem der Verdacht einer solchen Krankheit 
zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge-
stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet werden. 
 

§ 24 
Friedhofskapelle/Aussegnungshalle 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle/Aussegnungshalle zur Verfügung. 
 
(2) Die Benutzung kann versagt werden, wenn der Verstorbene im Zeitpunkt des Todes an einer nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihm der Verdacht einer sol-
chen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustan-
des der Leiche bestehen. 
 

VII. Haftung und Gebühren 
 

§ 25 
Haftung 

 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 26 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtung werden Gebühren nach der jeweils gelten-
den Gebührenordnung erhoben. 
 

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 27 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Leeste, den 6.11.2007 
Der Kirchenvorstand: 
 
 

L.S. 

H. Tietz  P. 
Vorsitzender 
M. Rehbein 
Kirchenvorsteher 
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 der Kirchen-
gemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
Syke, den 22.11.07 

KIRCHENKREISAMT SYKE 
(L.S.)   Schimke 

_________________________ 
(Bevollmächtigter) 

 
 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Weyhe 
 

Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.- luth. 
Kirchengemeinde Weyhe 

in 28844 Weyhe, Landkreis Diepholz 
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Weyhe am 7. November 2007 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 

 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit er-
halten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Weyhe in seiner jewei-
ligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 94/1 Flur 13 Gemarkung Kirchweyhe in Größe 
von insgesamt 41.174 m². Eigentümer des Flurstückes ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Weyhe.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Weyhe hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beisetzung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Genehmigung des Kirchenvorstandes. 
 

§ 2 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann der Kirchenvorstand im 
Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 18/2007 vom 03.12.2007 
Seite 28 

§ 3 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 
(5) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Gewerbetreibenden sowie mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden.  
 

§ 4 
Amtshandlungen 

 
(1) Bestattungen sind rechtzeitig vorher bei dem Pfarramt der Kirchengemeinde anzumelden. Dabei 
ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) 
gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Das Pfarramt der Kirchengemeinde kann nach Anhörung der Friedhofsverwaltung denjenigen, der 
die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn er verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine 
Wiederholung zu erwarten ist. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 5 

Öffnungszeiten 
 

(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich 
gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu unterlassen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Ge-
hölze oder Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen 
oder zu entfernen (z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 

b) Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als 
Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen unbefugt zu betreten, 

 
c) die Wege mit Fahrräder sowie Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen 

Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der Feuer-
wehr und oder Fahrzeuge für Kranken- und Beerdigungstransporte, 
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d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzu-
bieten oder Druckschriften zu verteilen, 

e) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen, 
f) Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulegen, 
g) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 
h) zu lagern oder zu nächtigen, 
i) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 
j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszufüh-

ren, 
k) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung 

von Personen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.  
 
(6) Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten. 
 
(7) Totengedenkfeier und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 7 
Gewerbliche Arbeiten 

 
(1) Gewerbetreibende haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 
 
(2) Eine gewerbliche Tätigkeit kann von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt 
werden, wenn der Gewerbetreibende wiederholt gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen ver-
stoßen hat und ihm danach schriftlich mitgeteilt worden ist, dass die weitere gewerbliche Tätigkeit im 
Wiederholungsfall untersagt werden wird. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich. 
 
 (3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen, bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung anderer aus-
geschlossen ist. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und 
Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestel-
len des Friedhofes gereinigt werden. 
 
(4) Gewerbetreibende haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 8 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig anzumel-
den. 
 
(2) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung. 
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§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 9a 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physi-
kalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verän-
dern. 
 
(4) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(5) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 

 
§ 10 

Umbettungen und Ausgrabungen 
 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können Leichen oder Aschen in ein anderes 
Grab gleicher Art umgebettet werden. Die Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei denn, 
dass die Anschriften nicht rechtzeitig ermittelt werden können. 
 
(3) Ausnahmsweise kann auch den Angehörigen bei besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf 
Umbettung zustehen. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen 
muss das Einverständnis des Ehegatten, der Kinder und der Eltern durch schriftliche Erklärung nach-
gewiesen werden. Der Antragsteller hat sich schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, 
die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer und baulicher 
Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen etwa entstehen. 
 
(4) Jede Umbettung bedarf der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Bei der Umbettung 
von Leichen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, kann die Genehmigung erst erteilt werden, 
wenn für die Umbettung die schriftliche Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde vorliegt. Um-
bettungen von Leichen oder Aschen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab des gleichen 
Friedhofes sind mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 2 nicht zulässig. 
 
(5) Den Zeitpunkt der Umbettung bestimmt die Friedhofsverwaltung. 
 
(6) Die Grabmale und ihr Zubehör können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen der 
neuen Grababteilung nicht entgegenstehen. 
 
(7) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer 
behördlichen oder richterlichen Anordnung. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 10 a 
Allgemeines 

 
(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines Grabmals, soweit in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und Na-
mensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er die dar-
aus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst zu 
tragen. 
(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberichtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet worden sind. 
 

§ 11 
Arten und Größen 

 
(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

a) Reihengrabstätten 
b) Wahlgrabstätten 
c) Urnenreihengrabstätten   
d) Urnenwahlgrabstätten 
e) Rasengrabstätte mit Grabplatte  
f) Rasengrabstätte ohne Grabplatte  
 

(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle dürfen zusätzlich bis zu zwei Aschen beigesetzt werden, 
wenn der bereits Beigesetzte der Ehegatte oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
von Kindern: 
Länge : 1,50 m; Breite : 0,90 m;  
von Erwachsenen : 
Länge : 2,50 m; Breite : 1,20 m;  
 

b) für Urnen 
Länge : 1,00 m; Breite : 1,00 m. 
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Für die bisherigen Grabstätten gelten die überkommenden Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungs-
plan für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 

 
 

§ 12 
Reihengrabstätten  

 
(1) Reihengrabstätten werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit verge-
ben. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Eine Verlängerung des Nutzungs-
rechts ist möglich. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Be-
scheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Wenn keine weitere Beisetzung erfolgen soll, kann 
das Nutzungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf 
Antrag um weitere 5 Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei 
einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

1. Ehegatte, 
2. Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über  
    die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
3. Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten 
4. Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter 
5. Eltern  
6. Geschwister 
7. Stiefgeschwister, 
8. die nicht unter die Nr. 1-7 fallenden Erben 

 
Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen 
beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung des Nut-
zungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzulassen. 
Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrages des Nut-
zungsberechtigten und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte kann zu seinen Lebzeiten sein Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Nr. 1 bis 8 genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche 
Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
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(5) Der Nutzungsberechtigte soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen seiner bei-
setzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll. Eine schrift-
liche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat der Nutzungsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode über-
gehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehörigen in 
der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht dar-
an interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der in 
Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 
 

§ 14 
Urnenreihengrabstätten 

 
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 
Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche vergeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte 
kann nur eine Asche beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten. 
 

§ 15 
Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren 
vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Asche beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Urnenwahlgrabstätten. 
 
 

§ 15 a  
Rasengrabstätte mit Grabplatte 

 
(1) Die Rasengrabstätten mit Grabplatten sind im Rasen eingebettete Grabstellen, die der Reihe nach 
belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung eines Sarges oder einer Urne 
vergeben werden. In einer Rasengrabstätte kann nur ein Sarg oder eine Urne beigesetzt werden.  
 
(2) Die Rasengrabstätte darf vom Nutzungsberechtigten nur mit einer Grabplatte versehen werden, 
die im Rasen so einzulassen ist, dass ein Mähen der Rasenfläche ungehindert möglich ist. Die Grab-
platte muss mindestens eine Stärke von 5 cm aufweisen und ist in der Abmessung von 40 x 30 cm zu 
halten. Die Buchstaben müssen eingraviert sein, um das Rasenmähen zu ermöglichen. 
 
(3) An den Rasengrabstätten werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen; dieses 
steht ausschließlich der Friedhofsverwaltung zu. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbeson-
dere Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art ist 
auf den Rasengrabstätten nicht gestattet.  
 
(3) Das Mähen der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  
 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasengrabstätten. 
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§ 15 b  
Rasengrabstätte ohne Grabplatten 

 
(1) Die Rasengrabstätten ohne Grabplatten sind im Rasen eingebettete Grabstellen, die der Reihe 
nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung eines Sarges oder einer 
Urne vergeben werden. In einer Rasengrabstätte kann nur ein Sarg oder eine Urne beigesetzt wer-
den. 
 
(2) An Rasengrabstätten werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen. Die 
Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder 
sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art ist auf Rasengrabstätten nicht gestattet.  
 
(3) Das Mähen der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  
 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasengrabstätten. 
 

§ 16  
Rückgabe von Wahlgrabstätten  

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung . 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.  
 

§ 17 
BestattungsverzeichnisDie Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus 
dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 

 
V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 

 
§ 17 

Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 
 

(1) Für die Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten verantwort-
lich. Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
 
(2) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, die nur so gesetzt oder verändert werden dürfen, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere das Ausheben der umliegenden Grabstät-
ten, ausgeschlossen ist. Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist 
wegen der damit verbundenen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nur mit vorheriger Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung erlaubt. Diese Bepflanzungen sind, wenn sie infolge ihres Wachstums oder 
ihrer Größe störend wirken, wieder auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen.  
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(3)  Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolglo-
ser schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. 
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(4) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe Marmorplatten, u.ä,) sowie die Einbringung von wasse-
rundurchlässigem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beein-
trächtigen können, sind nicht zulässig.  

 
(5)  Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte, dass sich der Nutzungsberechtigte bei der Friedhofsverwal-
tung melden soll. Werden die Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, so kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten einebnen und begrünen lassen. Grab-
male können nur gemäß § 21 entfernt werden  
 
(6) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(7) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen 
 
(9) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
 
(10) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte die Grabstätte auf eige-
ne Kosten abzuräumen. § 21 und § 22 bleiben davon unberührt. 
 

§ 18 
Grabgewölbe 

 
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 20 Abs. 3 und 4 entsprechend. 
 

§ 19 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen 

 
(1) Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Friedhofsverwaltung errichtet 
oder verändert werden. Die Genehmigung setzt die Beachtung des § 20 Abs. 1 und 2 voraus. Die 
Genehmigung ist vor Aufstellung oder Änderung bei der Friedhofsverwaltung schriftlich zu beantra-
gen. Dem Antrag ist eine Zeichnung im Maßstab 1:10 beizufügen, aus der im besonderen die Anord-
nung von Schrift und Symbol auf dem Grabmal ersichtlich ist. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, 
wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich einer weiteren Beisetzung lediglich der Na-
me, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in gleicher Ausführung 
wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(2) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 20 Abs. 5. 
 
(3) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen, insbesondere Einfassungen, 
Wasserbecken, Bänke oder Grableuchten, bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
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§ 20 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
 

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten.  
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein an-
erkannten Regeln des Handwerks zu gründen und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 
 
(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem Zustand zu erhalten. Hierfür ist 
der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat insbesondere für die Standsicherheit zu sorgen und haftet für Schä-
den, die durch eine Verletzung dieser Pflicht entstehen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Nut-
zungsberechtigte zur Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. 
 
(5) Mängel hat der Nutzungsberechtigte unverzüglich beseitigen zu lassen. Geschieht dies nicht, so 
kann die Friedhofsverwaltung die Anlage auf Kosten des Nutzungsberechtigten instandsetzen oder 
beseitigen lassen. Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, erhält der Nutzungsberechtigte vorher 
eine Aufforderung. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, wird die Aufforderung als 
Bekanntmachung veröffentlicht. Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, ohne 
vorherige Aufforderung an den Nutzungsberechtigten das Grabmal umzulegen oder andere geeignete 
Maßnahmen durchzuführen. Der Nutzungsberechtigte erhält danach eine Aufforderung, die Grabstätte 
oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Geschieht dies nicht, so 
kann die Friedhofsverwaltung die notwendigen Arbeiten auf Kosten des Nutzungsberechtigten durch-
führen oder das Grabmal entfernen lassen.  
 

§ 21 
Entfernung von Grabmalen 

 
(1) Grabmale dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte nur mit Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen auf eigene Kosten zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 22 handelt, bedarf die 
Entfernung der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte sei-
ner Verpflichtung nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen 
oder veranlassen. Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu 
leisten. Die Friedhofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger 
Anlagen nicht verpflichtet. Er hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn der bisherige Nut-
zungsberechtigte selbst die Grabstätte abräumt. Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestim-
mung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und 
sonstige Anlagen. 
 

§ 22 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
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VI. Benutzung der Leichenhalle und der 
Friedhofskapelle/Aussegnungshalle 

 
§ 23 

Leichenhalle/Leichenkammer 
 

(1) Die Leichenhalle/Leichenkammer dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhal-
le/Leichenkammer von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen 
spätestens am Vorabend der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem ein Verstorbener liegt, der zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder bei dem der Verdacht einer solchen 
Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen 
Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet 
werden. 
 

§ 24 
Friedhofskapelle/Aussegnungshalle 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle/Aussegnungshalle zur Verfügung. 
 
(2) Die Benutzung kann versagt werden, wenn der Verstorbene im Zeitpunkt des Todes an einer nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihm der Verdacht einer sol-
chen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustan-
des der Leiche bestehen. 

 
VII. Haftung und Gebühren 

 
§ 25 

Haftung 
 

(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen oder Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 26 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtung werden Gebühren nach der jeweils gelten-
den Gebührenordnung erhoben. 
 

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 27 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Weyhe, den 17. November 2007 
Der Kirchenvorstand: 
 
 

L.S. 

H. H. Bogena 
Vorsitzender 
 
A. Gerling-Jacobi 
Kirchenvorsteher 
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 der Kirchen-
gemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Syke, den 20.11.07  
 

L.S. 
Kirchenkreisamt Syke 
 
Schimke 
(Bevollmächtigter) 

 
Kirchenkreisamt Syke  

(L.S.)   Schimke 
_________________________ 

(Bevollmächtigter) 
 

 
Mittelweserverband 
 

4. Satzung zur Änderung der Satzung des „Mittelweserverbandes“ 
 vom 05.04.1955 in der Fassung vom 05.02.2002 

 
1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 werden hinter dem Wort „Hochwasserdeiche“ die Worte  

 
und des Eiter-Rückstaudeichs 
 
eingefügt. 
 
 

2. In § 6 Abs. 1 Ziffer 1 Satz 1werden hinter den Worten „Grundstücke sind“ die Worte  
 
zum Zweck der Sicherung des Unterhaltungsstreifens 
 
eingefügt. 
 
 

3. In § 6 Abs. 1 Ziffer 2 Satz 1wird das Wort „Schutzstreifen“ durch das Wort 
 
Unterhaltungsstreifen 
 
ersetzt. 
 
 

4. § 6 Abs. 1 Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
 
Auf Ufergrundstücken und entlang von Deichen dürfen grundsätzlich Anlagen jeder Art 
nicht näher als 5 m bis an das Gewässer bzw. an den Deich heran errichtet werden. 
 
 

5. § 32 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Der Verband hebt einen Mindestbeitrag gemäß § 101 Abs. 3 Satz 2 NWG. 
 
 

6. § 33 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Über die Höhe des Flächenbeitrages (Hektarsatz) beschließt der Verbandsausschuss im 
Rahmen der Festsetzung des Haushaltsplanes. 
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7. § 33 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Der Verband hebt Beiträge für die Erschwernis der Unterhaltung nach § 101 Abs. 3 Satz 4 
NWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2007 gemäß den Veranlagungs-
regeln, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung sind. 
 
 

8. § 33 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Verbandsaufgabe gemäß Abs. 1, Ziffer 1 hebt der Verband nach § 101 Abs. 3 
Satz 2 NWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2007 einen Mindestbeitrag 
in Höhe des Hektarsatzes, höchstens jedoch 25,00 €. 
Der Mindestbeitrag wird gehoben, wenn nach dem sonstigen Beitragsverhältnis auf das 
Mitglied ein Beitrag unterhalb des sich nach Ziffer 1 ergebenden Betrages entfiele. 
 
 

9. § 33 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Verbandsaufgabe gemäß Abs. 1, Ziffer 2 Buchstabe b) hebt der Verband in dem in 
§ 1 Abs. 4 Satz 2 genannten Gebiet einen Mindestbeitrag in der Höhe der zwingend je 
Mitglied entstehenden Kosten. Über die Höhe beschließt der Verbandsausschuss im 
Rahmen der Festsetzung des Haushaltsplanes. Der Mindestbeitrag wird gehoben, wenn 
nach dem sonstigen Beitragsverhältnis auf das Mitglied ein Beitrag unterhalb des sich 
nach Ziffer 2 Buchstabe b) ergebenden Betrages entfiele. 
 
 

10. § 37 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Rechtsbehelfe gelten die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
nung. 
 
 

11. § 37 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Der Rechtsbehelf hält die Zahlungsverpflichtung nicht auf. 
 
 

12. Die Satzung erhält folgende Anlage: 
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Anlage zu § 33 Abs. 3 der Verbandssatzung - Veranlagungsregeln für die Erhebung 
zusätzlicher Beiträge für die Erschwerung der Unterhaltung 

 
Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen 

a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer der folgenden 
Bezeichnung und der entsprechenden Kennung eingetragen ist, wird nach Maßga-
be der in Spalte 2 enthaltenen Begriffsbestimmung ein zusätzlicher Beitrag zum 
normalen Flächenbeitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des Hektarsatzes er-
hoben: 

 
aa) Leicht versiegelte Flächen:  

einfacher Hektarsatz 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung
1 2 3 

Sportfläche Unbebaute Fläche, die dem Sport dient. 21 410 
Freibad 
(Schwimm-
bad, Freibad) 

Differenzierte Sportfläche aus 21 410: Freizeit- und 
Erholungsfläche, die als Schwimmbad, Freibad genutzt 
wird. 

21 416 

Grünanlage Unbebaute Fläche, die der Erholung dient 21 420 
Campingplatz Unbebaute Fläche, die als Zelt- oder Wohnwagenplatz 

genutzt wird 
21 430 

Gartenland Fläche, die dem Gartenbau dient, soweit sie für eine 
Saat-, Pflanz- oder Baumschule genutzt wird 

21 630 

Übungsgelän-
de 

Unbebaute Fläche, die Übungs- oder Erprobungszwe-
cken dient 

21 910 

Verkehrs-
übungsplatz 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Freizeit- 
und Erholungsfläche, die als Verkehrsübungsplatz 
genutzt wird 

21 911 

Dressurplatz 
(Sportanlage 
Reiten) 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Sportanla-
ge zum Reiten 

21 912 

Militärisches 
Übungsgelän-
de (Truppen-
übungsplatz, 
Standort-
übungsplatz) 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Fläche, die 
als Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz dient 

21 913 

Anderes  
Übungs-
gelände (Hun-
de-
übungsplatz) 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Freizeit- 
und Erholungsfläche, die als Hundeübungsplatz ge-
nutzt wird 

21 919 

Schutzfläche Unbebaute Fläche, die dem Schutz von Anlagen oder 
Landschaftsteilen dient 

21 920 

Damm 
(Damm, Wall, 
Deich mit 
Grünland) 

Differenzierte Schutzfläche aus 21 920: Landwirt-
schaftsfläche mit Grünland, die als Damm, Wall, Deich 
genutzt wird 

21 925 

Historische 
Anlage 

Fläche mit historischen Anlagen, die nicht der Gebäu-
de- und Freifläche zugeordnet werden kann 

21 930 

Friedhof Unbebaute Fläche, die zur Bestattung dient oder nach 
allgemeiner Auffassung als Friedhof zu beurteilen ist 
 

21 940 
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ab) Mitteldicht versiegelte Flächen: 

zweieinhalbfacher Hektarsatz 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung
1 2 3 

Betriebsfläche  
Abbauland 

Unbebaute Fläche, die durch Abbau der Bodensub-
stanz genutzt wird 

21 310 

Anderes Ab-
bauland (un-
genutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Abbauland ungenutzt aus 
21 360: Tagebau, Grube, Steinbruch, der außer Betrieb, 
stillgelegt oder verlassen ist 

21 319 

Betriebsfläche 
Halde 

Unbebaute Fläche, auf der aufgeschüttetes Material 
dauernd gelagert wird 

21 320 

Andere Auf-
schüttung 
(ungenutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Halde ungenutzt aus 21 
360: Halde, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen 
ist 

21 329 

Betriebsfläche 
Lagerplatz 

Unbebaute Fläche, auf der Güter vorübergehend gela-
gert werden 

21 330 

Anderer La-
gerplatz (un-
genutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Lagerplatz ungenutzt aus 
21 360: Lagerplatz, der außer Betrieb, stillgelegt oder 
verlassen ist 

21 339 

Betriebsfläche  
Versorgungs-
anlage 

Unbebaute Fläche, die der Versorgung dient 21 340 

Andere Ver-
sorgungsan-
lage (Betriebs-
fläche unge-
nutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Versorgungsanlage un-
genutzt aus 21 360: Industrie- und Gewerbefläche, die 
der Versorgung dient und außer Betrieb, stillgelegt 
oder verlassen ist 

21 349 

Betriebsfläche 
Entsorgungs-
anlage 

Unbebaute Fläche, die der Entsorgung dient 21 350 

Andere Ent-
sorgungsan-
lage (Betriebs-
fläche unge-
nutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Entsorgungsanlage un-
genutzt aus 21 360: Industrie- und Gewerbefläche, die 
der Entsorgung dient und außer Betrieb, stillgelegt 
oder verlassen ist 

21 359 

Betriebsfläche 
ungenutzt 

Unbebaute Fläche, die nicht mehr bewirtschaftet wird 21 360 

Straße Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner Auffassung 
als Straße zu bezeichnen ist 

21 510 

Straße Entspricht Schlüssel 510, jedoch mit angrenzender 
Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist 

21 51A 

Weg Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner Auffassung 
als Weg zu bezeichnen ist 

21 520 

Fußweg Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Fußweg ist 
ein Weg, der auf Grund seines Ausbauzustandes nur 
von Fußgängern zu begehen ist 

21 522 

Radweg Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Radweg ist 
ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und ab-
gegrenzter Teil einer Straße oder mit selbstständiger 
Linienführung für den Fahrradverkehr bestimmt ist 

21 524 

Fuß- und Rad-
weg  

Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Rad- und 
Fußweg ist ein Weg, der als besonders gekennzeichne-

21 525 
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ter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit selbst-
ständiger Linienführung ausschließlich für den Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr bestimmt ist 

Platz Unbebaute Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen, 
Abhalten von Märkten oder für Veranstaltungen v
sehen ist 

orge-
21 530 

Bahngelände Unbebaute Fläche, die dem schienengebundenen Ver-
kehr dient 

21 540 

Bahngelände Entspricht Schlüssel 21 540, jedoch mit Begleitfläche, 
die Verkehrsbegleitfläche ist 

21 54A 

Flugplatz Unbebaute Fläche, die dem Luftverkehr dient 21 550 
Flugplatz Entspricht Schlüssel 21 550, jedoch mit angrenzender 

Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist 
21 55A 

Schiffsverkehr Unbebaute Fläche zu Lande, die dem Schiffsverkehr 
dient 

21 560 

Verkehrsflä-
che ungenutzt 

Unbebaute Fläche, die dem Verkehr diente und nicht 
anders genutzt wird 

21 580 

Verkehrsflä-
che ungenutzt 

Entspricht Schlüssel 21 580, jedoch mit angrenzender 
Begleitfläche, die Verkehrsbegleitfläche ist 

21 58A 

Verkehrsbe-
gleitfläche 

Unbebaute Fläche, die innerhalb der Verkehrsfläche 
liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient 

21 590 

Straße (Ver-
kehrsb
äche Straße) 

egleitfl
Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Flä-
che, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als 
eigenständige Begleitfläche dient 

21 591 

Bahngelände 
(Verkehrsbe-
gleitfläche 
Bahngelände) 

Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Flä-
che, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als 
eigenständige Begleitfläche dient 

21 592 

Wasserstraße 
(Gewässerbe-
gleitfläche) 
 

Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Flä-
che, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als 
eigenständige Begleitfläche dient 

21 594 

 
ac) Stärker versiegelte Flächen:  

vierfacher Hektarsatz 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung
1 2 3 

Gebäude und 
Freifläche 
Öffentliche 
Zwecke 

Gebäude und Freifläche, die der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben und der Allgemeinheit dient 

21 110 

Friedhof (Ge-
bäude und 
Freifläche) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwe-
cke aus 21 110: Gebäude- und Freifläche, die zur 
Bestattung dient oder gedient hat und nach allgemei-
ner Auffassung als Friedhof zu beurteilen ist  

21 118 

Andere öffent-
liche Einrich-
tung (unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche öffentliche 
Zwecke ungenutzt aus 21 290: Fläche besonderer funk-
tionaler Prägung für öffentliche Zwecke  

21 119 

Gebäude- und 
Freifläche 
Wohnen 

Gebäude- und Freifläche, die Wohnzwecken dient 21 130 
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Andere 
Wohnanlage 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Wohnen unge-
nutzt aus 21 290: Wohnbaufläche ungenutzt 

21 139 

Gebäude- und 
Freifläche 
Handel und 
Dienstleistun-
gen 

Gebäude und Freifläche, die Einrichtungen von Handel 
oder Dienstleistungen dient 

21 140 

Andere 
Einrichtung 
für Handel 
und 
Dienstleistung 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Handel und 
Dienstleistungen ungenutzt aus 21 290: Fläche für 
Handel und Dienstleistungen, die außer Betrieb, stillge-
legt oder verlassen ist 

21 149 

Gebäude- und 
Freifläche 
Gewerbe und 
Industrie 

Gebäude- und Freifläche, die gewerblichen oder indus-
triellen Zwecken dient 

21 170 

Andere E
richtung für 
Gewerbe und
Industrie (un-
genutzt) 

in-

 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Gewerbe und 
Industrie ungenutzt aus 21 290: Gewerbe und Indust-
riefläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen 
ist 

21 179 

Gebäude- und 
Freifläche 
Mischnutzung 
mit Wohnen 

Gebäude- und Freifläche, die Wohn- und anderen Nut-
zungen zugleich dient 

21 210 

Gebäude- und 
Freifläche zu 
Verkehrs-
anlagen 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, die der 
Abwicklung und Sicherheit des Verkehrs sowie der 
Unterhaltung der Verkehrsfläche dient 

21 230 

(Gebäude- 
und Freifläche 
zu) Straße 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu V
lagen aus 21 230: Fläche für die Straße   

erkehrsan- 21 231 

(Gebäude- 
und Freifläche 
zu) Schiene 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu V
lagen aus 21 230: Fläche für den Bahnverkeh

erkehrsan-
r   

21 232 

(Gebäude- 
und Freifläche 
zu) Luftfahrt 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu V
lagen aus 21 230: Fläche für den Flugverkehr

erkehrsan-
 

21 233 

(Gebäude- 
und Freifläche 
zu) Schifffahrt 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu V
lagen aus 21 230: Fläche für den Schiffsverke

erkehrsan-
hr 

21 234 

(Gebäude- 
und Freifläche 
zu) Parken 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu V
lagen aus 21 230: Fläche zum Parken 

erkehrsan- 21 236 

Parken, privat 
(Straße unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche andere Ver-
kehrsanlage Straße ungenutzt aus 21 290: Straßenflä-
che, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 238 

Andere Ver-
kehrsanlage 
(Schiene un-
genutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche andere Ver-
kehrsanlage, Schiene ungenutzt aus 21 290: Fläche 
zum Bahnverkehr, die außer Betrieb, stillgelegt oder 
verlassen ist 

21 239 

Gebäude- und 
Freifläche zu 
Versorgungs-

Gebäude- und Freifläche, die der Versorgung dient 21 250 
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anlagen 
Andere Ver-
sorgungsan-
lage (Gebäu-
de- und Frei-
fläche unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Versor-
gungsanlage ungenutzt aus 21 290: Industrie- und Ge-
werbefläche Versorgung, die außer Betrieb, stillgelegt 
oder verlassen ist 

21 259 

Gebäude- und 
Freifläche zu 
Entsorgungs-
anlagen 

Gebäude- und Freifläche, die der Beseitigung von Ab-
wasser oder Abfall dient 

21 260 

Andere Ent-
sorgungsan-
lage (Gebäu-
de- und Frei-
fläche unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Entsor-
gungsanlage ungenutzt aus 21 290: Industrie- und Ge-
werbefläche Entsorgung, die außer Betrieb, stillgelegt 
oder verlassen ist 

21 269 

Gebäude- und 
Freifläche 
Land- und 
Forstwirt-
schaft 

Gebäude- und Freifläche, die der Land- oder Forstwirt-
schaft dient 

21 270 

Gewächshaus 
(Gärtnerei) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche, Land- und 
Forstwirtschaft aus 21 270: Betriebsfläche mit Gebäu-
den, Gewächshäusern und sonstigen Einrichtungen 
zur Aufzucht von Blumen und Gemüsepflanzen. 

21 274 

Andere 
Einrichtung 
der Land- u
Forstwirt-
schaft (unge-
nutzt) 

nd 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Land- und 
Forstwirtschaft ungenutzt aus 21 290: Wohn- und Be-
triebsfläche für Land- und Forstwirtschaft, die außer 
Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 279 

Gebäude- und 
Freifläche 
Erholung 

Gebäude- und Freifläche, die dem Sport, der Freizeit 
oder der Erholung dient 

21 280 

Kur (Gesund-
heit, Kur) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Erholung aus 
21 280: Fläche besonderer funktionaler Prägung, die 
der Gesundheit oder Kur dienen 

21 284 

Andere Erho-
lungseinrich-
tung (unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Erholung un-
genutzt aus 21 290: Freizeit- und Erholungsfläche, die 
außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 289 

Gebäude und 
Freifläche 
ungenutzt 
 

Gebäude und Freifläche, die nicht mehr baulich oder 
anders genutzt wird 

21 290 

 

b) Im Fall der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systematik des Liegen-
schaftskatasters sind die Flächen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit 
damit keine Veränderung des Beitragsmaßstabes verbunden war. Im Fall weiterer 
Neubezeichnungen der Nutzungsflächen im Liegenschaftskataster werden die Flä-
chen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des 
Beitragsmaßstabs verbunden ist. Die neu bezeichneten Flächen sind zur Weiterzah-
lung des Erschwernisbeitrags auch schon vor Aufnahme der Neubezeichnung aus 
dem Kataster in diese Veranlagungsregeln verpflichtet. 
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c) Der Beitrag für die Erschwerung der Unterhaltung wird auf Antrag der beitrags-
pflichtigen Person nicht erhoben, wenn diese nachweist, dass die betroffene Fläche 
vollständig unversiegelt ist. Der Beitrag wird nicht oder nur im Verhältnis der Nut-
zung teilweise erhoben, soweit das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flä-
chen genutzt wird. 

 
Diese Satzungsänderung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Syke, den 15.11.2007 
gez. Brünjes 
(Verbandsvorsteher) 
 
Ich genehmige die vorstehende Änderungssatzung des „Mittelweserverbandes“. 
 
Diepholz, den 21.11.2007 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Fachdienst Umwelt & Straße 
Im Auftrage: 
gez. Schmidt 
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